Leserbrief  zum Artikel im Hinterländer Anzeiger: 28.06.2008: „Gießerei bekommt neue Auflagen“.

Rechtsanwalt Möller-Meinecke trifft den Sachverhalt genau, wenn er die Anordnung des Umweltamtes (RP Giessen) als „heiße Luft“ bezeichnet, nur leider eine Luft, die Atembeschwerden verursacht.

Die Auflagen, die die Anordnung des Umweltamtes für die Gießerei enthält, ändern für die betroffenen Anwohner faktisch nichts, während der Betreiber der Gießerei bestens damit leben kann. Wohlgemerkt es handelt sich um das Umweltamt und nicht die IHK. 
· Die Geruchsemissionen werden als akzeptabel eingestuft, als handele sich bei der Anlage nicht um eine Quelle möglicher gesundheitsgefährdender Abgase, sondern um einen Kuhstall oder eine Kläranlage.

· Bei den Lärmemissionen wird der alte Trick angewandt, dass man Lärm schamlos mit Lärm, der schon da ist, nämlich Straßenlärm, auffüllen kann. 
· Besonders verantwortungslos ist aber die Aussage, gestützt auf die Messung einiger chemischer Emissionen, dass keine Gesundheitsgefährdung von der Anlage ausgehe. Woher weiß die Sachbearbeiterin des Umweltamtes das? Wurden alle relevanten Stoffe im Abgas wirklich gemessen? Wohl eher nicht!
· Die gesetzlichen Vorgaben hinken immer hinter der chemischen Realität her. Die teilweise besonders giftigen Reaktionsprodukte, die beim Erhitzen der eingesetzten Materialien entstehen können, werden zum großen Teil nicht untersucht.
· Völlig unzureichend ist die Auflage der „Eigenkontrolle“. Der Betreiber bestimmt den Messzeitpunkt und das Messlabor. Das ist etwa so sinnvoll, als würde man bei einer Geschwindigkeitskontrolle den Autofahrer vorher informieren und um Erlaubnis fragen.

· Was nutzt eine Anordnung, die vorschreibt, wie lange die Tore geöffnet sein dürfen, wenn es doch faktisch nicht kontrolliert werden kann.

· Dass öffentlicher Druck Wirkung hat, lässt sich schon daraus ersehen, dass in der letzten Zeit die Geruchsemissionen deutlich zurückgegangen sind. 
Nach dem behördlichen „Freibrief“ müssen wir jetzt auf einiges gefasst sein.
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